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wissenschaftlich-technischen Fortschritts, zur Ver
besserung der Qualität der Erzeugnisse, der Ent
wicklung neuer Erzeugnisse und zur termingerech
ten Fertigstellung von Exportgütern beitragen;

— Prämiierungen für die Anwendung neuer Arbeits
methoden ;

— Prämiierungen von Verbesserungsvorschlägen, so
weit nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht 
eine andere Finanzierung vorgesehen ist.

(2) Die Prämiierungen haben in würdiger Form mit 
entsprechender Begründung zu erfolgen.

§5

Die Überführung von Mitteln des Betriebsprämien
fonds in den Kultur- und Sozialfonds ist nicht gestattet.

III.

Kultur- und Sozialfonds
§ 6

Der Kultur- und Sozialfonds wird in Höhe von jähr
lich 1,5% des geplanten und bestätigten Lohnfonds 
(einschließlich der Lehrlingsentgelte) gebildet.

§7

Die Mittel des Kultur- und Sozialfonds sind mit dem 
größten Nutzeffekt für die ständige Verbesserung der 
kulturellen und sozialen Betreuung der Werktätigen 
einzusetzen und im wesentlichen für folgende Zwecke 
zu verwenden:

— Zuschüsse für die Entwicklung des geistig-kulturel
len Lebens, für die gesellschaftliche und fachliche 
Qualifizierung und für die künstlerisch-schöpfe
rische Betätigung der Werktätigen;

— Zuschüsse für betriebliche Einrichtungen der Ar
beiterversorgung wie Werkküchen, Dienstleistungs
einrichtungen usw.;

— Zuschüsse für betriebliche Einrichtungen, die ins
besondere der Unterstützung der werktätigen 
Frauen dienen;

— Zuschüsse zur Förderung der Jugend, wie Durch
führung von Ferienlagern, Exkursionen, Ver
anstaltungen u. dgl.;

— Zuschüsse zur Entwicklung eines vielseitigen 
sportlichen Lebens, insbesondere des Volkssports;

— Zuschüsse für Urlaub und Erholung der Betriebs
angehörigen;

— finanzielle Unterstützung der AWG;
— einmalige soziale Zuwendungen an Betriebs

angehörige;
— Ausgaben und Zuwendungen an Betriebsangehö

rige aus Anlaß von Hochzeiten, Namensgebung 
u. dgl.;

— Abführungen an den Kultur- und Sozialfonds der 
Großbaustellen (für Betriebsangehörige, die län
gere Zeit auf Großbaustellen eingesetzt sind).

§ 8

Es wird empfohlen, den Kultur- und Sozialfonds 
nicht zu verwenden für

— Ausgaben für betriebsfremde Zwecke (z. B. Spen
den, Sammlungen, Patenschaften, Stiftung von

Ehrenpreisen, finanzielle Zuschüsse zu außer
betrieblichen Festveranstaltungen oder Fest
wochen);

— Investitionen, die nicht der Arbeiterversorgung 
dienen.

§9
In Abstimmung mit dem zuständigen örtlichen Organ 

sind zur Verbesserung der kulturellen und sozialen Be
treuung der Werktätigen sowie der Arbeiterversorgving, 
besonders in kleineren Betrieben, die Möglichkeiten der 
Schaffung und Unterhaltung gemeinschaftlicher Ein
richtungen, an der sich mehrere Betriebe beteiligen, 
stärker zu nutzen. Für die laufende Unterhaltung ist 
die Höhe der Kostenbeteiligung (Anteile der Gemein
kosten und Mittel des Kultur- und Sozialfonds) zwi
schen den Beteiligten vertraglich zu vereinbaren.

§10

Die Übertragung von Mitteln des Kultur- und Sozial
fonds in den Betriebsprämienfonds ist gestattet.

IV.
Schlußbestimmungen

§11
(1) Zugeführte und am Jahresschluß nicht verbrauchte 

Mittel des Betriebsprämienfonds sowie des Kultur- und 
Sozialfonds sind auf das folgende Jahr übertragbar.

(2) Alle aus dem Betriebsprämienfonds gezahlten 
Prämien und aus dem Kultur- und Sozialfonds gewähr
ten materiellen Unterstützungen sind lohnsteuerfrei und 
unterliegen nicht der Sozialversicherungspflicht.

(3) Die nach den Bestimmungen dieser Verordnung 
dem Betriebsprämienfonds und dem Kultur- und So
zialfonds zugeführten Beträge sind steuerlich als Be
triebsausgaben abzugsfähig.

§12
(1) Durchführungsbestimmungen erläßt der Vorsit

zende der Staatlichen Plankommission im Einver
nehmen mit dem Minister der Finanzen und in Über
einstimmung mit dem Bundesvorstand des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes.

(2) Durchführungsbestimmungen für die Betriebe mit 
staatlicher Beteiligung einzelner Wirtschaftszweige er
lassen die Leiter der zuständigen zentralen Organe des 
Staatsapparates in Übereinstimmung mit dem Zentral
vorstand der zuständigen Industriegewerkschaft oder 
Gewerkschaft.

§13
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1964 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt der § 5 der Anordnung vom 
15. Juni 1957 über die Anwendung des Tarifsystems der 
volkseigenen Wirtschaft in privaten Betrieben mit 
staatlicher Beteiligung (GBl. I S. 343) außer Kraft.

Berlin, den 28. Mai 1964
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der Deutschen Demokratischen Republik
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